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Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 
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 Gastern, 10.04.2024 
Bezirksgericht Hollabrunn 
 
Winiwarterstraße 2 
2020 Hollabrunn 8 E 24/23v 
 
 
 
 

B E W E R T U N G S G U T A C H T E N 
 
 
 

 
Mit Beschluss des Bezirksgerichtes Hollabrunn vom 26.02.2024, eingegangen am 27.02.2024 
per e-mail, wurde ich als Sachverständiger in der Exekutionssache 
 
 
 
 

betreibende Partei: BAUSPARKASSEN WÜSTENROT AKTIENGESELLSCHAFT 
 Alpenstraße 70 
 5020 Salzburg 
 
 
 

vertreten durch: RAITS BLEIZIFFER HAWELKA PIRALLI 
 Rechtsanwälte GmbH 
 Ernst-Grein-Straße 5, 2. OG, Top 6 
 5026 Salzburg 
 
 

1. verpflichtete Partei: Michael Johann LIEBICH 
 Lattergrabenstraße 33/Top 3 
 2384 Breitenfurt bei Wien 

 
2. verpflichtete Partei: Josephine HELL 
 Lattergrabenstraße 33/Top 3 
 2384 Breitenfurt bei Wien 

 
 
 

bestellt und beauftragt, ein Bewertungsgutachten über den Verkehrswert von der 
Liegenschaft in 2032 Enzersdorf im Thale, Spangenweg 140, Parz. Nr. 7/13, EZ 647,  
GB 09011 Enzersdorf im Thale, BG Hollabrunn, zu erstatten.   
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Grundlagen der Bewertung: 
 
 

Befundaufnahme am 25.03.2024 in der Zeit von rd 11.55 Uhr bis 12.15 Uhr im Beisein 
von 

 
-  dem gefertigten Sachverständigen 
 
 
Erhebungen bei der Stadtgemeinde Hollabrunn 

 
 

Erhebungen beim Gemeindeverband Hollabrunn 
 
 

Erhebungen beim Finanzamt Hollabrunn 
 
 
 Erhebungen am Realitätenmarkt 
 
 
 
 
 
 
 
Bewertungsstichtag: 
 
 Tag der Befundaufnahme, 25.03.2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.  B E F U N D: 
 
 
 
Zu bewertendes Objekt: 
Unbebautes Grundstück 
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Lage des Grundstückes: 
In der KG Enzersdorf im Thale. Südwestseitig führt der Spangenweg vorbei.   
 
 
 
Aufschließungen auf öffentlichem Grund: 
Kanal-, Wasser-, Strom- und Telefonleitungen   
 
 
 
Form und Niveau des Grundstückes: 
Rechteckige Figuration mit einem grundsätzlich etwa in Richtung Nordosten ansteigenden 
Niveau.   
 
 
 
Ausmaß des Grundstückes (laut Abfrage vom 11.12.2023, allfällige zwischenzeitig 
eingetretene Veränderungen sind daher nicht berücksichtigt): 
Parzelle Nr. 7/13 433 m² 
 
 
 
Flächenwidmung: 
Bauland Wohngebiet 
40 % Bebauungsdichte; geschlossene Bebauung; Bauklasse I, II 
 
Auf die beiliegende Flächenwidmungs- und Bebauungsplandarstellung ist zu verweisen. 
 
 
 
Bebauung auf der Liegenschaft: 
Nicht vorhanden 
 
 
 
Vom Bauakt zur Verfügung gestellte Unterlagen (auszugsweise Auflistung): 
Ein Bauakt mit einem genehmigten Projekt soll nicht aufliegen. Es wurde im Akt unter 
anderem eine Einreichplanung vorgefunden, für welche jedoch kein rechtskräftiger 
Baubescheid ausgestellt worden ist. Es erfolgte eine Zurückweisung des Antrages.  
 
 
 
Sonstiges: 
Anschlüsse an Ver- und Entsorgungsleitungen bestehen vermutlich nicht.  
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Die Aufschließungsabgabe soll bereits entrichtet worden sein.  
 
 
 
Ebenso wurden Befestigungen, etc. nicht vorgefunden. Geringe Mengen von Aushubmaterial 
werden gelagert. Das eher kleine Grundstück verfügt über einen ungepflegten Rasenbewuchs.   
 
 
 
 
 
Hinsichtlich der Funktionstüchtigkeit sämtlicher Ver- und Entsorgungsleitungen, etc. (soweit 
überhaupt vorhanden) können keine Angaben getätigt werden, eine Befundung erfolgte nicht. 
 
 
 
Betreffend den Verlauf der Grundgrenzen sowie der Grundstücksfläche konnte keine 
Überprüfung erfolgen, eine Vermessung wurde nicht beauftragt (Erhebungen beim 
Vermessungsamt wurden nicht vorgenommen). Ob bzw. in welchem Umfang 
Grenzüberbauten bzw. „rechtmäßige Nutzungen“ vorliegen, kann nicht angeführt werden 
(auf solche wurde nicht hingewiesen). Die Fläche gemäß Grundbuchsabfrage wird zugrunde 
gelegt. Allfällige (insbesondere unentgeltliche) Abtretungen, Ersitzungen, etc. sind nicht 
berücksichtigt.  
 
 
 
Bei der Bewertung wurde davon ausgegangen, dass keine Kontaminationen bestehen; auf 
solche wurde auch nicht verwiesen – diesbezügliche eingehende Befundungen erfolgten 
nicht. Allfällige Beeinträchtigungen bzw. Wertminderungen, etc. wären ohnehin von einem 
speziellen Fachgutachter nach der Vornahme von entsprechenden Untersuchungen zu 
behandeln. Hochwassereinwirkungen bzw. hohe Grundwasserstände sowie größere 
Grundwasserschwankungen sollen nicht vorliegen.  
 
 
 
Allfällige weitere Rückstandsbeträge, Pfandrechte sowie allenfalls aushaftende Darlehen, etc. 
wurden in der Bewertung nicht berücksichtigt. Gemäß Rücksprache mit dem 
Gemeindeverband für Abfallwirtschaft erfolgen keine Gebührenvorschreibungen, sodass auch 
keine Rückstände bestehen. Auf das Kontoblatt der Gemeinde ist einzugehen. Der 
Vollständigkeit halber ist anzumerken, dass etwaige Berechnungsflächen der 
Abgabenbescheide, etwaige Nachforderungen hinsichtlich Anschlussabgaben, 
Aufschließungen, Benützungsgebühren, etc. nicht geprüft wurden.  
 
 
 
 



Bmstr. Dipl.-Ing. (FH)  Mario SCHALKO, M.A. 

Seite 5 

 
 
 
 
 
Es wurde fiktiv angenommen, dass die Liegenschaft eigen genutzt wird. Auf das Vorliegen von 
zu berücksichtigenden Bestandsverhältnissen wurde nicht verwiesen, sodass bei der 
Bewertung von einem gänzlich bestandsfreien Zustand ausgegangen wurde. Der 
Vollständigkeit halber ist anzuführen, dass detaillierte Ausführungen mangels Anwesenheit 
einer örtlich informierten Person bei der Befundaufnahme nicht getätigt werden konnten.  
 
 
 
 
Auftragsgemäß ist das im Grundbuch eingetragene Wiederkaufsrecht für die Gemeinde nicht 
zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.  B E W E R T U N G: 
 
 
 
 
 
Die Bewertung des unbebauten Grundstückes erfolgt weitgehend nach dem 
Vergleichswertverfahren.  
 
 
 
 
 
 
433 m²  Grundfläche mit der Widmung „Bauland Wohngebiet“,  

bewertet auf Grund der Lage, der Figuration  
der Liegenschaft, etc. mit € 35,-- i.M. per m² rd € 15.200,-- 
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Wert der Aufschließungsabgabe im Sinne  
der N.Ö. Bauordnung, Einheitssatz  
der Stadtgemeinde Hollabrunn, € 585,-- 
 
Laut Auskunft gilt für das Grundstück  
der Koeffizient 1,25 als bezahlt 
 
 

 433 m² = 20,8087 m x € 585,-- x 1,25 rd € 15.200,-- 
 
 
 
 
 
Im Rahmen dieser Bewertung ist der Verkehrswert anzugeben. 
 
Unter Verkehrswert im Sinne § 2 LBG versteht man jenen Preis, welcher bei der Veräußerung 
der Sache üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr unter Berücksichtigung der 
allgemeinen Wirtschaftslage, der Situation auf dem Realitäten- und Kapitalmarkt erzielt 
werden kann. 
 
Dabei wird nicht Bedacht auf allfällige subjektive Wertvorstellungen einzelner Personen 
genommen, sondern orientiert sich vielmehr ausschließlich nach dem nach objektiven 
Maßstäben erhobenen Befund aller den Wert beeinflussenden Umstände tatsächlicher, 
rechtlicher und wirtschaftlicher Art. 
 
 
 
 
Die Anwendung einer Marktanpassung ist nicht 
erforderlich, sodass der vorstehende Betrag 
gerundet als Verkehrswert ausgewiesen wird 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
V E R K E H R S W E R T 
ohne Berücksichtigung der 
Abgabenrückstände mit dinglicher Wirkung  € 30.400,-- 
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Gemäß dem beigefügten Kontoauszug von der Stadtgemeinde Hollabrunn beträgt der 
Rückstand per 02.04.2024  € 17,60 (bzw. € 11,60 ohne Mahngebühr). Es werden diese 
reduzierten Beträge vom oben erwähnten Verkehrswert in Abzug gebracht (Rundung auf  
€ 100,--). Ob diesen bzw. weiteren Beträgen dingliche Wirkung zukommt stellt eine rechtliche 
Thematik dar und wurde nicht geprüft.     
 
 
 
 
V E R K E H R S W E R T 
mit Berücksichtigung der zuvor erwähnten  
Abgabenrückstände (mit angen. dinglicher Wirkung) rd € 30.400,-- 
 
 
 
 
 
 
 
N.S.: Etwaige Kontaminationen (Belastungen des Bodens, Radoneinwirkungen, etc.) sind im 

oben angeführten Verkehrswert nicht berücksichtigt.  
 
 Die am 27.03.2024 durchgeführte Datenbankabfrage des Verdachtsflächenkatasters 

vom Umweltbundesamt brachte nach Eingabe der Daten das Ergebnis, dass die 
gegenständliche Liegenschaft nicht in diesem Kataster eingetragen ist (weiterführende 
Erhebungen erfolgten nicht). 

 
 
 
 
 Allfällige Rechte und Lasten, Darlehen, Rücklagen, Kautionen, Rückforderungen, 

Rückstandsbeträge, Bestandsverhältnisse, Superädifikate, Unterschutzstellungen, etc. 
wurden bei der Bewertung nicht in Ansatz gebracht (soweit nicht explizit anderslautend 
erwähnt).  

 
 
 
 

Der Vollständigkeit halber ist anzuführen, dass vor einer Transaktion unbedingt die 
Durchführung von Erhebungen/Überprüfungen in rechtlicher, steuerlicher, technischer 
Hinsicht, etc. zu empfehlen ist.  
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Grundsätzlich wird hinsichtlich der Höhe des Verkehrswertes auch auf folgende 
wesentliche Ausführungen verwiesen (Auszug aus der ÖNORM B 1802-1  
vom 01.03.2022 „Liegenschaftsbewertung“): 
 

Pkt. 4.4 Genauigkeitsanforderungen und Hinweispflicht 
 

Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender 
Faktoren, insbesondere der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte 
zurückzugreifen und Annahmen zu treffen, ist das Ergebnis der Bewertung 
keine mit mathematischer Exaktheit feststehende Größe. Der Gutachter hat 
jedoch nach bestem Wissen einen eindeutigen Wert anzugeben.  
Auftraggeber sind insbesondere darauf hinzuweisen, dass der ermittelte 
Verkehrswert/Marktwert bzw. andere ermittelte Werte nicht bedeuten, dass 
ein entsprechender Preis auch bei gleichbleibenden äußeren Umständen im 
Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig, am Markt realisierbar ist und 
einer stichtagsbezogenen Betrachtungsweise unterliegt und nur durch 
Vornahme adäquater Vermarktungsmaßnahmen sowie unter 
Berücksichtigung eines angemessenen Verwertungszeitraumes erzielt 
werden kann. 

 
 
 
 
Gastern, 10.04.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umseitig den Originalausfertigungen angeschlossen (die grafischen Darstellungen sind nicht 
maßstabsgetreu und teilweise nicht eingenordet): 
 
Grundbuchsauszug  
Landkartenausschnitt 
Orthofotodarstellungen samt Hochwasserüberlagerung 
DKM Auszüge samt Orthofoto- bzw. Höhenüberlagerung 
Flächenwidmungsplan 
Bebauungspläne samt Verordnung 
Einbautendarstellung der Netz NÖ 
Bescheid 
Kontoauszug von der Gemeinde 
Einheitswertbescheid 
Hinweise betreffend der Datenbankabfrage von etwaigen Bodenkontaminationen 
Fotodokumentation (teilweise geben die Bilder auch nicht gegenständliche Bereiche wieder)  
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Auszug aus der Homepage des Umweltbundesamtes hinsichtlich etwaiger Kontaminationen 
des Bodens: 
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